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fax 0951 8688-66 

ANTRAG AUF FREISTELLUNG VON ARBEITNEHMERN 
FÜR ZWECKE DER JUGENDARBEIT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist Mitgliedsverband im Bayerischen Jugendring 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts) und damit öffentlich anerkannter Träger der freien Jugendhilfe im 
Sinne § 75 des KJHG.
Der BDKJ Diözesanverband Bamberg bittet aufgrund des Gesetzes zur Freistellung von Arbeitnehmern für 
Zwecke der Jugendarbeit vom 14.04.1980 bzw. der Sonderurlaubsverordnung für Bundesbeamte und Richter 
im Bundesdienst vom 18.11.1980 (BGBI. Nr. 72, S. 2075/2076) um Gewährung einer Freistellung von: 

Herrn/Frau 

wohnhaft in 

für den 

Veranstalter 

Die Freistellung wird beantragt: 
a) für die Tätigkeit als Leiter/in von Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, ! 
b) für die Tätigkeit als Leiter/in oder Helfer/in in Zeltlagern, Jugendherbergen und ! 

Heimen, in denen Kinder und Jugendliche vorübergehend zur Erholung untergebracht sind,
und bei Jugendwanderungen,

c) zur Teilnahme an Ausbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen der Jugend- ! 
verbände und der öffentlichen Träger der Jugendarbeit,

d) zur Teilnahme an Tagungen der Jugendverbände und der öffentlichen Träger der ! 
Jugendarbeit,

e) zur Teilnahme an Maßnahmen der internationalen und der sonstigen ! 
zwischenstaatlichen Jugendbegegnung.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und für Ihr Entgegenkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Domvikar Detlef Pötzl, BDKJ-Diözesanjugendpfarrer 


